
Erklärungen zum Versicherungsausweis  

Vom Versicherten gewählter Vorsorgeplan (Standardplan oder Vorsorgeplan 

Plan Plus). 

Der AHV–Bruttolohn entspricht dem 13-fachen Monatslohn. 

Der Versicherte Jahreslohn berechnet sich aus dem AHV- Bruttolohn abzü-

glich Koordinationsabzug. Der Versicherte Jahreslohn bildet die Grundlage 

sowohl für die Berechnung der Pensionskassenbeiträge als auch für die 

Pensionskassenleistungen. 

Das vorhandene Altersguthaben (auch Freizügigkeitsleistung genannt) 

beinhaltet das Total aus den verbuchten Altersgutschriften, der eingebrach-

ten Freizügigkeitsleistungen, allfälliger freiwilliger Einkäufe sowie der Zins-

gutschriften. 

Für Wohneigentum zur Verfügung stehender Maximalbetrag. 

Möglichkeit zur freiwilligen Einlage (Einkauf) zwecks Verbesserung der 

Renten-/Risikoleistungen. Freiwillige Einlagen  sind unter gewissen Voraus-

setzungen vom steuerbaren Einkommen abziehbar. 

Das voraussichtliche Altersguthaben errechnet sich aus dem Total des 

vorhandenen Altersguthabens und der zukünftigen Alters- und Zinsgut-

schriften bis zum Pensionierungszeitpunkt. Die Berechnung der zukünftigen 

Zinsgutschriften erfolgt   auf der Basis des aktuellen BVG-

Mindestzinssatzes (im Versicherungsausweis Projektionszins genannt). 

Prozentsatz (Umwandlungssatz), mit dem das voraussichtliche Alters-

guthaben in eine Rente umgewandelt wird. 
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